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Betriebe, der Forschungs- und Entwicklungsstellen, der 
Stellen für Standardisierung sowie der Hauptverwaltun
gen ihrer Ministerien und der ihren Ministerien unter
stellten Hoch- und Fachschulen.

Der Minister für Außenhandel und Innerdeutschen 
Handel sowie der Minister für Handel und Versorgung 
haben den für die Leitung von Industriezweigen zu
ständigen Ministern systematisch die Forderungen für 
die Verbesserung und Erweiterung der Sortimente und 
der Qualität der Erzeugnisse zu unterbreiten. Die 
Minister prüfen diese Forderungen und unterrichten die 
Minister für Außenhandel und Innerdeutschen Handel 
sowie für Handel und Versorgung innerhalb eines 
Monats über die von ihnen getroffenen Maßnahmen. 
Bei Ablehnung seitens der Minister sind die Forde
rungen der Staatlichen Plankommission zur Entschei
dung vorzulegen. In Öen Analysen der Ministerien ist 
über die Verwirklichung der Forderungen regelmäßig 
gesondert Stellung zu nehmen.

■ . ' r
Der Minister für Außenhandel und Innerdeutschen! 

Handel ist verpflichtet, ständige technische Dienste im 
Ausland zu errichten und deren Ausbau zu sichern. Die 
Ministerien sind verpflichtet, die für diese Aufgaben 
erforderlichen technischen Kräfte zur Verfügung zu 
stellen.

II.
Aufgaben der Staatlichen Plankommission, des Zentral

amtes für Forschung und Technik und des 
Amtes für Standardisierung

1. Die Staatliche Plankommission legt entsprechend 
den wirtschaftspolitischen Zielsetzungen der Regie
rung in den Fünfjahrplänen und Volkswirtschafts
plänen Schwerpunkte für die Hebung des Standes 
von Forschung, Entwicklung, Standardisierung und 
Technischer Normung fest. Sie legt dem Miriister- 
rat mit den Volkswirtschaftsplänen die wichtigsten 
Vorhaben der Pläne Forschung und Technik sowie 
Standardisierung zur Bestätigung vor. Die Staate 
liehe Plankommission hat über die Hebung des 
Standes der Technik in regelmäßigen Abständen zu 
beraten und Beschlüsse zu den grundsätzlichen 
Fragen von Forschung, Entwicklung, Standardisie
rung und Technischer Normung sowie des Patent-, 
Gebrauchsmuster- und Warenzeichenwesens in der 
Deutschen Demokratischen Republik zu fassen, um 
die ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten, durch 
generelle Maßnahmen den technischen Fortschritt zu 
fördern, voll auszuschöpfen.

2. Das Zentralamt für Forschung und Technik bei der 
Staatlichen Plankommission hat insbesondere fol
gende Aufgaben:
a) Koordinierung der Entwürfe der Ministerien und 

Staatssekretariate m. e. G. zum Plan Forschung 
und Technik zwecks Sicherung der richtigen Pro-

v Portionen zwisdien den Bedürfnissen der gesam
ten Volkswirtschaft und den ihr gegebenen 
Möglichkeiten.

b) Kontrolle der Durchführung der wichtigsten
i Aufgaben des Planes Forschung und Technik

und der Auswertung ihrer Ergebnisse.
c) Anleitung der Ministerien und Staatssekretariate 

m. e. G. bei der Aufstellung, Kontrolle, Durch
führung und Auswertung des Planes Forschung 
und Technik.

d) Koordinierung der Vorhaben zur Errichtung und 
zur Erweiterung bestehender Forschungs- und 
Entwicklungsstellen.

e) Koordinierung der Aufgabengebiete der For
schungs- und Entwicklungsstellen mit dem Ziel, 
die zur Verfügung stehenden Kräfte auf die staat
lichen Aufgaben zu konzentrieren.

Beim Zentralamt für Forschung und Technik ist ein 
Beirat für Forschung und Technik zu bilden, der 
das Amt in allen grundsätzlichen Fragen von For
schung und Technik einschließlich der Einführung 
der Ergebnisse der Forschung und Entwicklung in 
die Produktion berät.

Der Leiter des Zentralamtes für Forschung und 
Technik berichtet mindestens einmal jährlich vor 
dem Ministerrat über die Hauptprobleme der 
Hebung des Standes der Technik und über die zu 
ihrer Lösung durchgeführten und beabsichtigten 
Maßnahmen. Beim Vierteljahresbericht über die 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes ist über die 
Erfüllung der Arbeiten des Planes Forschung und 
Technik zu berichten.

3. Das Amt für Standardisierung bei der Staatlichen 
Plankommission hat insbesondere folgende Auf
gaben:
a) Ausarbeitung von Direktiven zur Aufstellung des 

Planes der Standardisierung und Anleitung der 
Ministerien und Staatssekretariate m, e. G. bei 
der Durchführung der Technischen Normung.

b) Zusammenfassung und Koordinierung der Ent
würfe der Ministerien und Staatssekretariate 
m. e. G. zum Gesamtplan der Standardisierung 
im Rahmen der von der Staatlichen Plan
kommission festgelegten volkswirtschaftlichen 
Schwerpunkte.

c) Bearbeitung, einheitliche Gestaltung, Verbind- 
lichkeitserkläruhg und Bekanntmachung Staat
licher Standards.

d) Vorlage der wichtigsten Standards zur Vbrbind- 
lichkeitserklärung durch den Ministerrat.

e) Organisierung der Kontrolle der Einhaltung der 
Standards.

f) Beschaffung und Auslegung der Standards und 
Normen des In- und Auslandes.

g) Gesamtdeutsche und internationale Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der Normung.

Der Leiter des Amtes für Standardisierung berich
tet mindestens einmal jährlich vor dem Ministerrat 
über die Hauptprobleme der Standardisierung und 
über die zu ihrer Lösung erforderlichen und beab
sichtigten Maßnahmen.

4. Der Präsident des Amtes für Erfindungs- und 
Patentwesen berichtet mindestens einmal jährlich 
vor dem Ministerrat über die Ergebnisse des Erfin
dungs- und Vorschlagswesens sowie über die grund
sätzlichen Probleme des Schutzes der Erzeugnisse 
der Deutschen Demokratischen Republik durch 
Patente, Gebrauchsmuster und Warenzeichen im 
Ln- und Ausland. Beim Vierteljahresbericht über 
die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes ist über 
die Ergebnisse der Neuerer- und Rationalisatoren
bewegung zu berichten.


